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A M T S B L A T T 
für den Landkreis Berchtesgadener Land 

und die Städte, Märkte, Gemeinden und kommunalen Zweckverbände  
im Landkreis 

 
Herausgegeben vom Landratsamt – Salzburger Straße 64, 83435 Bad Reichenhall 

Zu beziehen unmittelbar beim Landratsamt 
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Bek. Nr. 1 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 
2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurhotel Luisenbad“ für die  

Grundstücke Fl. Nr. 447, 708 und 711 Gemarkung Bad Reichenhall  
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 

Aufstellungsbeschluss mit gleichzeitiger frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung  
gemäß § 2 Abs. 1 und § 13 a Abs. 3 BauGB 

 
Der Stadtrat Bad Reichenhall hat in seiner Sitzung am 10.7.2012 beschlossen, den Bebauungsplan „Kurhotel Luisenbad“ im 
Bereich der Grundstücke Fl. Nr. 447, 708 und 711 Gemarkung Bad Reichenhall im beschleunigten Verfahren zu ändern.  
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Neuordnung und 
Nutzungserweiterung auf dem Hotelgelände.  
 
Wesentliche Auswirkungen der Planung sind: Zunahme des Individualverkehrs, Entflechtung der Verkehrsströme durch Neu-
ordnung des Anlieferverkehrs und Schaffung einer Tiefgarage, Erhöhung der Bebauungsdichte mit gleichzeitiger Verringerung 
der bisher festgesetzten überbaubaren Flächen. 
 
Der Änderungs-Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Es wird keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich im Stadtbauamt im Neuen Verwaltungsgebäude der Stadt Bad Reichenhall, Rathausplatz 8, Bad 
Reichenhall, I. Stock, Zimmer 211 während der allgemeinen Dienststunden (Montag bis Mittwoch in der Zeit von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) vom  
 

1. August 2012 bis 31. August 2012 
 
über die allgemeinen Ziele, Zwecke sowie über die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich dazu äußern.  
 
 
Bad Reichenhall, den 17. Juli 2012 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Adldinger, Zweiter Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 2 

Sparkasse Berchtesgadener Land 
 

Aufgebot von verlorengegangenen Sparkassenbüchern 
 
Folgendes Sparkassenbuch der Sparkasse Berchtesgadener Land wurde als verloren gemeldet: 
 

Nr. 3 410 411 205 
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Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen drei Monaten sein Recht unter Vorlage des Sparkassenbuches 
bei der Sparkasse Berchtesgadener Land anzumelden; andernfalls wird diese Urkunde für kraftlos erklärt. 
 
 
Bad Reichenhall, den 6. Juli 2012 
Sparkasse Berchtesgadener Land 
 
Der Vorstand 
Dir. Grundner            Dir. Gehrig 
 
 

 


